
A49 Änderung von § 6 Abs. 9, GO

Gremium: Strukturkommission
Beschlussdatum: 12.03.2026
Tagesordnungspunkt: 7.2. Geschäftsordnung

Antragstext

Bisher: 

Abweichende Wahlverfahren können zu Beginn des Tagesordnungspunktes durch die 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.

Änderungsvorschlag:

Abweichende Wahlverfahren können zu Beginn des Tagesordnungspunktes durch die 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Bei 
abweichendem Wahlverfahren ist die Mindestquotierung sicherzustellen.
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